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1 Textliche Festsetzungen 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO) 

Im Allgemeinen Wohngebiet sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 

Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen unzulässig. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1 BauNVO) 

1.2.1 Die maximal zulässigen Gebäudehöhen im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 1 werden wie folgt 

festgesetzt: 

Dachform     Traufhöhe Gebäudeoberkante 

Sattel-, Zelt- und Walmdächer      4,50 m           8,50 m 

Gegeneinander versetzte Pultdächer     4,50 m           8,50 m 

Pultdächer        6,00 m           7,50 m 

Flachdächer        3,50 m           6,50 m 

1.2.2 Im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 2 beträgt die maximal zulässige Traufhöhe 7,00 m. 

1.2.3 Im Allgemeinen Wohngebiet darf bei Gebäuden mit Flachdächern mit einer Neigung bis ein-

schließlich 5° die maximal zulässige Traufhöhe durch Staffelgeschosse, die keine Vollge-

schosse i.S.d. § 2 Abs. 5 HBO sind, um bis zu 3,0 m überschritten werden, wenn das Staf-

felgeschoss talseitig um mindestens 2,0 m gegenüber der Außenwand des darunterliegen-

den Geschosses zurückversetzt ist. 

1.2.4 Der untere Bezugspunkt für die Höhenermittlung baulicher Anlagen im Allgemeinen Wohn-

gebiet ist der höchstgelegene Schnittpunkt des natürlichen Geländes mit der Außenwand. 

Sofern das natürliche Gelände aufgrund bereits vorgenommener Geländemodellierung nicht 

eindeutig feststellbar ist, sind einzelne Geländepunkte zwischen den annähernd parallel zu 

den Höhenlinien verlaufenden, im Bebauungsplan festgesetzten Verkehrsflächen linear zu 

interpolieren. Maßgebend ist jeweils die Oberkante der Verkehrsfläche gemessen in der 

Straßenmitte. 

1.2.5 Als Traufpunkt gilt bei Dächern mit gegeneinander laufenden Dachflächen und Pultdächern 

die Schnittkante des aufgehenden Mauerwerks mit der Dachhaut sowie bei Flachdächern 

mit einer Neigung von maximal 5° der obere Abschluss der äußersten Wand über dem obers-

ten Vollgeschoss (Oberkante Attika). Als Gebäudeoberkante gilt der Dachfirst bzw. der 

oberste Gebäudeabschluss. Die festgesetzte maximal zulässige Gebäudeoberkante gilt 

auch für Dachaufbauten und untergeordnete Bauteile. 
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1.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 Abs. 1 und 3 BauNVO) 

Innerhalb der Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbe-

seitigung sowie für Ablagerungen mit der Zweckbestimmung „Pumpstation“ gilt die geschlos-

sene Bauweise. 

1.4 Mindestgröße der Baugrundstücke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 

Die Mindestgröße der Baugrundstücke beträgt 350 m² im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 1 und 

1.000 m² im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 2. 

1.5 Zulässigkeit von Stellplätzen und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 4 BauGB i.V.m. § 12 

Abs. 6 sowie § 23 Abs. 5 BauNVO) 

Garagen haben einen Abstand von mindestens 5,0 m und überdachte Stellplätze von min-

destens 1,0 m zu öffentlichen Verkehrsflächen, gemessen von der Grundstücksgrenze bis 

zum Dachüberstand, einzuhalten. 

1.6 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

1.6.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind vorbehaltlich der nachfolgenden textlichen Festsetzung 

unter Ziffer 1.6.2 je Quadratmeter Grundstücksfläche 0,005 Wohnungen je Wohngebäude 

zulässig; die Ergebnisse sind kaufmännisch zu runden. 

1.6.2 Im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 1 sind je Wohngebäude maximal zwei Wohnungen zulässig; 

bei Doppelhäusern ist je Doppelhaushälfte eine Wohnung zulässig. 

1.7 Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Verkehrsbegleitgrün“ ist 

die Errichtung eines Standortes für Altglas- und Wertstoffcontainer sowie die Errichtung und 

der Betrieb einer Transformatorenstation zulässig. 

1.8 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-

tur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

1.8.1 Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-

den, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Reptilienhabitat“ sind maximal zwei 

Steinriegelkomplexe mit einer Größe von jeweils 10 m x 15 m zu errichten. Für die Anlage 

sind jeweils Totholz-Elemente unter Steinen (Bruchstein 0/300) zu vergraben. Bereits vor-

handene Gehölzstrukturen sind in die Steinriegelkomplexe zu integrieren. Darüber hinaus 

sind maximal zwei Steinschüttungen (Bruchstein 0/300) auf einer Fläche von jeweils min-

destens 16 m² (2 m x 8 m) vorzunehmen. Eine Verschattung der Steinriegelkomplexe ist 

durch die regelmäßige Auflichtung der Gehölzbestände zu vermeiden. Die Steinriegelkom-

plexe sind regelmäßig durch eine zweimalige Mahd oder Beweidung so zu pflegen, dass ein 

übermäßiges Überwachsen vermieden wird; das Schnittgut ist abzutransportieren. 



Textliche Festsetzungen, Bebauungsplan „Am Silberbach“ – 1. Bauabschnitt   

Fassung zum Satzungsbeschluss - Planstand: 02.12.2021 4 

1.8.2 Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-

den, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Feldgehölz“ sind die bestehenden 

Laubgehölze fachgerecht zu pflegen und es ist durch Nachpflanzungen mit einheimischen, 

standortgerechten Laubsträuchern in Gruppen von in der Regel 3-5 Exemplaren einer Art 

ein mindestens 1.500 m2 großes zusammenhängendes Feldgehölz zu entwickeln. Bei Ab-

gang sind gleichartige Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Je angefangene 300 m² der Maß-

nahmenfläche ist zudem mindestens ein Reisighaufen anzulegen. 

1.8.3 Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-

den, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Reptilienhabitat mit Heckenneupflan-

zung“ sind mindestens zwei Steinriegelkomplexe mit einer Größe von jeweils 10 m x 15 m 

zu errichten. Für die Anlage sind jeweils Totholz-Elemente unter Steinen (Bruchstein 0/300) 

zu vergraben. Bereits vorhandene Gehölzstrukturen sind in die Steinriegelkomplexe zu in-

tegrieren. Darüber hinaus sind mindestens drei Steinschüttungen (Bruchstein 0/300) auf ei-

ner Fläche von jeweils mindestens 16 m² (2 m x 8 m) vorzunehmen. Eine Verschattung der 

Steinriegelkomplexe ist durch die regelmäßige Auflichtung der Gehölzbestände zu vermei-

den. Die Steinriegelkomplexe sind regelmäßig durch eine zweimalige Mahd oder Beweidung 

so zu pflegen, dass ein übermäßiges Überwachsen vermieden wird; das Schnittgut ist abzu-

transportieren. Darüber hinaus ist innerhalb der Maßnahmenfläche durch die Pflanzung von 

einheimischen, standortgerechten Laubsträuchern ein mindestens 1.500 m² großes zusam-

menhängendes Feldgehölz zu entwickeln und dauerhaft zu pflegen. Sträucher sind in Grup-

pen von in der Regel 3-5 Exemplaren einer Art zu pflanzen. Bei Abgang sind gleichartige 

Ersatzpflanzungen vorzunehmen. 

1.9 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

1.9.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind Pkw-Stellplätze, Garagenzufahrten sowie Hofflächen auf 

den Baugrundstücken in wasserdurchlässiger Bauweise, z.B. als weitfugige Pflasterungen, 

Rasenpflaster, Schotterrasen oder Porenpflaster, zu befestigen. 

1.9.2 Im Allgemeinen Wohngebiet sind zur Außenbeleuchtung Leuchten mit warmweißen LED-

Lampen mit einer Farbtemperatur von weniger als 3.000 K, die kein Licht über die Horizon-

tale hinausgehend abstrahlen, zu verwenden. 

1.9.3 Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Metallbedachungen zur Dachein-

deckung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen sowie Dachrinnen aus Kupfer un-

zulässig. 
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1.10 Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 

1.10.1 Im Allgemeinen Wohngebiet ist je Baugrundstück mindestens ein regionaltypischer Hoch-

stamm-Obstbaum mit einem Mindest-Stammumfang von 14-16 cm zu pflanzen und dauer-

haft zu unterhalten. Bei Abgang sind gleichartige Ersatzpflanzungen vorzunehmen. 

1.10.2 Innerhalb der umgrenzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen ist eine geschlossene Anpflanzung mit einheimischen, standortgerechten 

Laubbäumen und Laubsträuchern vorzunehmen und dauerhaft zu unterhalten. Sträucher 

sind in Gruppen von jeweils 3-5 Exemplaren einer Art zu pflanzen. Bei Abgang sind gleich-

artige Ersatzpflanzungen vorzunehmen. 

1.10.3 Nebenanlagen sowie Garagen und Carports sind mit rankenden, schlingenden oder klettern-

den Pflanzen, gegebenenfalls unter Verwendung von Rankhilfen, zu begrünen. Die Begrü-

nung ist dauerhaft zu erhalten. 

1.11 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur Herstel-

lung des Straßenkörpers erforderlich sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 

Die zur Herstellung des Straßenkörpers notwendigen Böschungen, Stützmauern und Abgra-

bungen haben die Angrenzer auf ihren Grundstücken zu dulden und zu gestatten, soweit 

diese nicht innerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen angelegt werden können. 

1.12 Festsetzung der Höhenlage (§ 9 Abs. 3 Satz 1 BauGB) 

Die Höhenlage der Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung „Verkehrsberu-

higter Bereich“ ist gemäß Eintrag in der Planzeichnung herzustellen; Abweichungen um bis 

zu 0,30 m sind zulässig. 

2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 
(Satzung gemäß § 91 Abs. 1 und 3 HBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB) 

2.1 Dachgestaltung (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 

2.1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 1 sind Dächer mit gegeneinander laufenden Dachflächen 

und einer Neigung von maximal 40°, Pultdächer mit einseitig geneigter Dachfläche und einer 

Neigung von maximal 10° sowie Flachdächer mit einer Neigung von maximal 5° zulässig. Im 

Allgemeinen Wohngebiet Nr. 2 sind nur Flachdächer mit einer Neigung von maximal 5° zu-

lässig. Für Nebenanlagen i.S.d. §§ 12 und 14 BauNVO sowie für untergeordnete Dächer 

sind abweichende Dachformen und Dachneigungen zulässig. 
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2.1.2 Zur Dacheindeckung sind Tonziegel und Dachsteine in den Farbtönen Rot, Braun und Anth-

razit zulässig. Hiervon ausgenommen sind Flachdächer mit einer Neigung von maximal 5°. 

Die Verwendung von spiegelnden Materialien zur Dacheindeckung ist unzulässig. Die Zu-

lässigkeit von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sowie von Dachbegrünungen 

bleibt unberührt. 

2.1.3 Auf den Dachflächen sind Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie mit aufgeständer-

ten Solarmodulen nur zulässig, wenn der Abstand von den Gebäudefassaden mindestens 

dem 1,5-fachen der maximalen Höhe der Anlage oberhalb der Dachfläche entspricht. 

2.1.4 Im Allgemeinen Wohngebiet sind die Dachflächen des obersten Geschosses von Gebäuden 

oder Gebäudeteilen mit Flachdächern mit einer Neigung bis einschließlich 5° und einer Flä-

che von mehr als 6 m² in extensiver Form fachgerecht und dauerhaft zu begrünen, sofern 

sie nicht für haustechnische Aufbauten, Dachterrassen oder zur Belichtung darunter liegen-

der Räume benötigt werden. Die Mindestaufbaustärke beträgt 10 cm. Die Dachflächen von 

Garagen und überdachten Stellplätzen sowie von Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO sind 

hiervon ausgenommen. 

2.2 Gestaltung von Hangbefestigungen und Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 und 3 HBO) 

2.2.1 Hangbefestigungen, wie z.B. Stützmauern, Gabionenwände oder Natursteinmauern für Auf-

schüttungen oder Abgrabungen des Geländes, sind bis zu einer Höhe von maximal 1,0 m 

über der natürlichen Geländeoberfläche zulässig. 

2.2.2 Im Allgemeinen Wohngebiet sind ausschließlich offene Einfriedungen sowie heimische 

Laubhecken bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m über der Geländeoberfläche zulässig. 

2.3 Abfall- und Wertstoffbehälter (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 

Im Allgemeinen Wohngebiet sind Standflächen für Abfall- und Wertstoffbehälter gegen eine 

allgemeine Einsicht abzuschirmen und entweder in Bauteile einzufügen oder einzubeziehen, 

mit Laubhecken zu umpflanzen oder mit beranktem Sichtschutz dauerhaft zu umgeben. 

2.4 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen (§ 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO) 

2.4.1 Die Grundstücksfreiflächen auf den Baugrundstücken im Allgemeinen Wohngebiet sind un-

ter Verwendung von einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen gärtnerisch oder als 

natürliche Grünfläche anzulegen und zu unterhalten. 

2.4.2 Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten oder -schüttungen sind unzulässig, soweit sie auf 

einem Unkrautvlies, einer Folie oder einer vergleichbaren Untergrundabdichtung aufge-

bracht werden und nicht wie bei einem klassischen Steingarten die Vegetation, sondern das 

steinerne Material als hauptsächliches Gestaltungsmittel eingesetzt wird. Stein- oder Kies-

schüttungen, die dem Spritzwasserschutz unmittelbar am Gebäude oder der Versickerung 

von Niederschlagswasser dienen, bleiben hiervon unberührt. 
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3 Wasserrechtliche Festsetzungen 
(Satzung gemäß § 37 Abs. 4 Satz 2 und 3 HWG i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB) 

Im Allgemeinen Wohngebiet ist das Niederschlagswasser von Dachflächen in Zisternen mit 

mindestens 3 m³ Nutzvolumen zu sammeln und als Brauchwasser zu verwerten, sofern was-

serwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen. Ein Zisternenüberlauf 

ist entweder an den Regenwasserkanal anzuschließen oder vor Ort zur Versickerung zu 

bringen. 

4 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

4.1 Stellplatzsatzung 

Auf die Stellplatzsatzung der Gemeinde Glashütten in der jeweils rechtsgültigen Fassung 

wird hingewiesen. 

4.2 Gebäudeenergiegesetz 

Auf das Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 

Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG) und die hierin 

enthaltenen Vorgaben für einen möglichst sparsamen Einsatz von Energie in Gebäuden ein-

schließlich einer zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Wärme, 

Kälte und Strom für den Gebäudebetrieb in der jeweils rechtsgültigen Fassung wird hinge-

wiesen. 

4.3 Bodendenkmäler 

Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt, so ist dies dem Landesamt für Denkmal-

pflege Hessen (hessenArchäologie) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich 

anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige 

im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhal-

tung des Fundes zu schützen (§ 21 HDSchG). 

4.4 Erdarbeiten und Bodenverunreinigungen 

Wenn bei Eingriffen in den Boden organoleptische Verunreinigungen festgestellt werden, ist 

das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung IV Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden, 

Dezernat IV/Wi 41.1 Grundwasser, Bodenschutz, 65189 Wiesbaden, Lessingstraße 16-18, 

zu beteiligen. 

  



Textliche Festsetzungen, Bebauungsplan „Am Silberbach“ – 1. Bauabschnitt   

Fassung zum Satzungsbeschluss - Planstand: 02.12.2021 8 

4.5 Sicherung der Trinkwasserversorgung 

Vor einer Besiedelung des Baugebietes ist eine Erweiterung des vorhandenen Trinkwasser-

Hochbehälters im Ortsteil Schloßborn erforderlich. Die Nutzung von Gebäuden im Geltungs-

bereich des Bebauungsplanes ist demnach erst nach der in Betrieb genommenen Erweite-

rung des Trinkwasser-Hochbehälters zulässig. 

4.6 Eingriffskompensation 

Zur Tilgung der Biotopwertdifferenz, welches mit der Umsetzung der Planung und dem Ein-

griff in Natur und Landschaft entsteht, wird das entstehende Defizit von 395.028 Biotopwert-

punkten durch die Zuordnung einer Ökokontomaßname kompensiert. Hierbei handelt es sich 

um die Ökokontomaßnahme „Renaturierung der Nidda zwischen Krachenburg und Dortel-

weil“ (Büro für Gewässerökologie 2009). Diese liegt in der Stadt Bad Vilbel, Gemarkung 

Gronau, Flur 4, Flurstück 3/2. 

4.7 Artenschutzrechtliche Vorgaben und Hinweise 

4.7.1 Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) sind zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 

und 14 BNatSchG) sind insbesondere, 

a) Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ge-

schützter Vogelarten führen können, außerhalb der Brutzeit durchzuführen, 

b) Bestandsgebäude vor Durchführung von Bau- oder Änderungsmaßnahmen daraufhin zu 

kontrollieren, ob geschützte Tierarten anwesend sind, 

c) Gehölzrückschnitte und -rodungen außerhalb der Brut- und Setzzeit (01.03. bis 30.09.) 

durchzuführen, 

d) Baumhöhlen und Gebäude außerhalb der Brutzeit (01.03. bis 30.09.) vor Beginn von 

Rodungs- oder Abrissarbeiten durch einen Fachgutachter auf überwinternde Arten zu 

überprüfen.  

Bei abweichender Vorgehensweise ist die Untere Naturschutzbehörde vorab zu informieren. 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde 

zu beantragen. 

4.7.2 Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

der Schlingnatter ist eine Umsiedlung in die zuvor vorbereiteten Reptilienhabitate günstiger 

Weise im Zeitraum von April bis Mai durchzuführen. In Ausnahmefällen ist eine Umsiedlung 

auch im Zeitraum von August bis Ende September möglich. Tiefbauarbeiten im jeweiligen 

Eingriffsbereich sind zu Beginn durch eine qualifizierte Person zu begleiten (ökologische 
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Baubegleitung). Zur Verhinderung einer Einwanderung von Tieren ist das Baufeld durch eine 

temporäre und überkletterungssichere Einwanderungsbarriere zu sichern. Die gemäß Ziffer 

1.8.1 und 1.8.3 festgesetzten artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen sind gemäß 

§ 44 Abs. 5 BNatSchG als vorlaufende Maßnahme umzusetzen, d.h. die Herstellung des 

Ersatzhabitats für Reptilien muss zum Zeitpunkt des Eingriffs in die entsprechenden Lebens-

räume so weit entwickelt sein, dass dieses für die betroffenen Arten als Ersatzlebensraum 

dienen kann. Für die Maßnahmen ist ein Monitoring über fünf Jahre durchzuführen, um den 

Erfolg der Maßnahme sicherzustellen bzw. im Bedarfsfall zeitnah korrigierend eingreifen 

bzw. nachbessern zu können. 

4.7.3 Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

des Turmfalkens sind potenziell wegfallende Ruhe- und Fortpflanzungsstätte durch mindes-

tens drei geeignete Nistkästen auszugleichen. Geeignete Anbringungsplätze für Nistkästen 

sind Dachbereiche oder Masten in möglichst großer Höhe und an wetterabgewandten Sei-

ten. Die Nistkästen sind regelmäßig zu pflegen. 

4.7.4 Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

der Haselmaus sind vor Beginn der Rodungsarbeiten mindestens 10 Haselmaus-Nistkästen 

in den an das Plangebiet (Plankarte 1) angrenzenden geeigneten Gehölzbereichen sowie 

mindestens 10 weitere Haselmaus-Nistkästen im Bereich des Feldgehölzes (Plankarte 2) 

anzubringen. Im Zeitraum von 01.12. bis 28./29.02. sind Bäume und Gehölze bodenscho-

nend zu roden. Sofern Baumfällungen und eine Rodung von Gehölzen im Zeitraum von 

01.03. bis 30.11. notwendig werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der 

Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Vorkommen von Haselmäusen zu kon-

trollieren. Festgestellte Quartiere i.S.d. § 44 Abs. 3 BNatSchG sind so lange zu erhalten, bis 

von der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde anderweitigen Maßnahmen zugestimmt 

wurde. Eine Vergrämung der Haselmaus ist vor Beginn der Bodenarbeiten durch eine Kon-

trollbegehung zu belegen. Ein Oberbodenabtrag und die Stubbenentfernung auf den Ver-

grämungsflächen sind nach dem Winterschlaf der Tiere ab Anfang Mai durchzuführen, wenn 

diese die gerodeten Flächen verlassen haben. Die innerhalb der Flächen für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit dem Ent-

wicklungsziel „Reptilienhabitat mit Heckenneupflanzung“ vorgesehenen Ersatzpflanzungen 

können unter Verwendung von entsprechenden Gehölzen, wie z.B. Eibe, Haselnuss, Faul-

baum, Weißdorn, Pfaffenhütchen, Schneeball und Waldrebe, sowohl den Ausgleich für be-

troffene Reviervögel als auch den Ausgleich für die Haselmaus abdecken. Bei einer Bewei-

dung des Grünlandes mit Pferden sollte auf für Pferde giftige Pflanzen, wie z.B. Eibe und 

Pfaffenhütchen, verzichtet werden. 

4.7.5 Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

geschützter Fledermausarten sind potenziell wegfallende Ruhe- und Fortpflanzungsstätten 

durch das Anbringen von mindestens 12 geeigneten Nistkästen auszugleichen. Die Fleder-

mauskästen sind so hoch wie möglich in Bäumen anzubringen und regelmäßig zu reinigen. 
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Ein freier Anflug muss gewährleistet sein. Jede weitere wegfallende Ruhe- und Fortpflan-

zungsstätte ist im Verhältnis 1:3 auszugleichen. Die genaue Anzahl ist im Zuge einer ökolo-

gischen Baubegleitung festzustellen und mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde 

abzustimmen. Die Anzahl anzubringender Nistkästen deckt die Erfordernisse für alle poten-

ziell betroffenen Fledermausarten ab. 

4.7.6 Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

des Siebenschläfers sind potenziell wegfallende Ruhe- und Fortpflanzungsstätten durch das 

Anbringen von mindestens 10 geeigneten Nistkästen auszugleichen. 

4.8 Hinweise zur Eingriffsminimierung 

4.8.1 Leuchten, insbesondere Wandleuchten, sind so einzusetzen, dass das Licht möglichst nur 

nach unten abstrahlt. Treppen- und Gehwegbeleuchtung soll ebenfalls nur nach unten auf 

die zu beleuchtenden Flächen strahlen; dabei sind möglichst niedrige Lichtpunkthöhen zu 

wählen. Auf die Anstrahlung von Bäumen und Sträuchern ist zu verzichten. Flache LED-

Strahler sind zur Vermeidung von Blendwirkungen horizontal und nicht aufgeneigt zu mon-

tieren. Auf den Einsatz von rundum strahlenden Deko-Leuchten (Kugel-Leuchten, Solar-Ku-

geln) ist zu verzichten. Die Beleuchtungsdauer ist durch Schalter, Zeitschaltuhren oder Be-

wegungsmelder auf kurze Beleuchtungszeiten einzuschränken. Bewegungsmelder sind so 

zu montieren, dass sie nur ansprechen, wenn das Licht tatsächlich benötigt wird. 

4.8.2 Auf Untergrundverdichtungen innerhalb der Baugrundstücke ist so weit wie möglich zu ver-

zichten. Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

4.9 Artenauswahl  

Artenliste 1 (Bäume*): 

Acer campestre – Feldahorn    Obstbäume: 

Acer platanoides – Spitzahorn    Malus domestica – Apfel 

Acer pseudoplatanus – Bergahorn   Prunus avium – Kulturkirsche 

Carpinus betulus – Hainbuche    Prunus cerasus – Sauerkirsche 

Fraxinus excelsior – Esche    Prunus div. spec. – Kirsche, Pflaume 

Prunus avium – Vogelkirsche    Pyrus communis – Birne 

Prunus padus – Traubenkirsche    Pyrus pyraster – Wildbirne 

Quercus petraea – Traubeneiche 

Quercus robur – Stieleiche 

Sorbus aria/intermedia – Mehlbeere 

Sorbus aucuparia – Eberesche 

Sorbus domestica – Speierling 

Tilia cordata – Winterlinde 

Tilia platyphyllos – Sommerlinde 

*Die Verwendung von Sorten und Zierformen ist zulässig. 
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Artenliste 2 (Sträucher): 

Amelanchier ovalis – Gemeine Felsenbirne  Malus sylvestris – Wildapfel 

Buxus sempervirens – Buchsbaum   Rhamnus cathartica – Kreuzdorn 

Cornus sanguinea – Roter Hartriegel   Ribes div. spec. – Beerensträucher 

Corylus avellana – Hasel    Rosa canina – Hundsrose 

Crataegus div. spec. – Weißdorn   Salix caprea – Salweide 

Euonimus europaea – Pfaffenhütchen  Salix purpurea – Purpurweide 

Frangula alnus – Faulbaum   Sambucus nigra – Schwarzer Holunder 

Genista tinctoria – Färberginster   Sambucus racemosa – Roter Holunder 

Ligustrum vulgare – Liguster   Taxus baccata – Eibe 

Lonicera xylosteum – Heckenkirsche  Viburnum lantana – Wolliger Schneeball 

Lonicera caerulea – Heckenkirsche  Viburnum opulus – Gemeiner Schneeball 

Artenliste 3 (Ziersträucher und Kleinbäume): 

Amelanchier div. spec. – Felsenbirne   Lonicera caprifolium – Gartengeißblatt 

Calluna vulgaris – Heidekraut    Lonicera nigra – Heckenkirsche 

Chaenomeles div. spec. – Zierquitte   Lonicera periclymenum – Waldgeißblatt 

Cornus florida – Blumenhartriegel   Magnolia div. spec. – Magnolie 

Cornus mas – Kornelkirsche    Malus div. spec. – Zierapfel 

Deutzia div. spec. – Deutzie    Philadelphus div. spec. – Falscher Jasmin 

Forsythia x intermedia – Forsythie   Rosa div. spec. – Rosen 

Hamamelis mollis – Zaubernuss   Spiraea div. spec. – Spiere 

Hydrangea macrophylla – Hortensie   Weigela div. spec. – Weigelia 

Artenliste 4 (Kletterpflanzen): 

Aristolochia macrophylla – Pfeifenwinde   Lonicera spec. – Heckenkirsche 

Clematis vitalba – Wald-Rebe    Parthenocissus tricusp. – Wilder Wein 

Hedera helix – Efeu     Polygonum aubertii – Knöterich 

Hydrangea petiolaris – Kletter-Hortensie  Wisteria sinensis – Blauregen 

Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hessisches Nachbarrechtsgesetz 

wird hingewiesen.  




